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Uitrirf), best Ï. Sfêouemlier 1896.

9«® 0>e8et ©oft bett §egett aus beut ^iturnef,
« jte ^.rfieit ßoft bett J^egen «tus ber frbe.

$er&an&3toefetu

Sie Seïegierfett'SBerfcnttitt«
lung ber tjjurgamftfien ©e»
WerbePereine genehmigte bieJBer«

banbSrechnung beS legten Saljreg
(1. Slop. 1895 — 31. Oft.
1896), beftimmte Slrlon alg

neuen SSorort unb wählte in bie ïant. SihrlinggprüfungS»
lommiffion bie Herren Dîuoff in fjrauenfelb, ^ßräfibent) unb
Sfedjiteft ©eifert in Sreugltngen. 3m weitern gehören ber«
felhen bon Slmtswegen an: Sßräftbent nnb Slïtuar ber Sßor«

ortsfeftion, bie Herren S?ogt»®ut unb Seßrer ®ut in Sirbon.

Set ©chweiseetfdje fôietaïïarbeiterbeihanb Beabffchtigt
nach bem ÜDiufter beg beutfdjen SMaüarbeiterberbanbeg bie
©inführung ber Steife« unb Slrbeitglofenunterftüfcung.. 3«
liefern 3wect hat ber ßentralborfianb unter "ben ïïîitgliebern
eine Urabftimmung über biefeS Sßoftulat eingeleitet.

SBerMjiefcetteS.

©elhßpetfchulöen uttb 5Dlitberfthulben. Ser nachfol«
flenbe galt Don gfabriïhaftpjïicht, ben bag SSunbeSgerfcijt fo«
eben abgeurteilt hat, ift für [jabriîbefiber bon hohem Sntereffe.

Slm 15. SKärj 1895 war in ber èattunbrucïerei Stidjterg«
toeil ber bort befdjäftigte Slrbeiter fßfifter baburdh berunglficft,
lafe er, wäljrenb bie SBalgen im ®ange waren, jwifchen benen
bag 2:u(| gebrurft werben foUte, einen 3'hfel begfelben, ber

fi<h umgefaltet hatte, wieber gurechtplegen Derfud&te, wobei bie
Ilnïe föanb bon ben SBal&en ergriffen unb gerquetfcht würbe.
®itte Üefonbere ©djuhDorrichtung gegen berarttge Unfälle ïonnte
nicht angebracht werben ; bagegen ïonnte bie bon gwei Sir«

beitern bebiente SDtafdjtne burih einen einfachen Srucï auf
einen §ebel fofort abgeftelft nnb nachh« Wlebep in ®ang
gebraut werben, unb ben Slrbeitern War eg nidht nur ber«

boten, wahrenb beg ©angeg ber äJlafchine gefdjwinb mit ber

§anb pjufahren, nm ein etwa nmgefalteteg Suchenbe wieber
gerabe p legen, fonbern biefeg SDtanöber, bag freilich häufig
Dotïam, würbe bom Slufficïjtêperfonal auch feweilen fofort
gefügt. Ser @ntf<häbfgnngS£lage ißfifterg hielt bie Sattun*
brucferei bie ©inrebe beg ©elbftberfchulbeng entgegen, bag
S3ejir£ggeri<ht Jorgen nahm aber an, bafe ber Unfall bnrch
einen 3ufatt herbeigeführt worben fei; ber Slrbeiter habe bet
ber aüerbings unborfichtlgen §anblnng nicht bag Sewnjjtfetn
ber ®efâhrltchïeit feiner SKanipulation gehabt, bie tganb fei
unmtüfürlieh bem Singe gefolgt unb bon einem ©elbftber»
fchnlben ïônne unter biefen Umftänben nicht gefprochen werben.
Sag Obergericht be§ tanfong 3üri<h nahm Jeboih augfchliefj»
lieh ©elbftoerfchulben beg Klägers an unb wieg bie Slage
bemnach gänzlich ab. Sag ©unbeggeridjt ftettte ji«h Wieberum

auf einen anbern ©tanbpunït unb nahm ein SMberfchulben
auf beiben ©elten, fowohl auf berjenigen beg Strbeiterg Wie

ber gabriïleitung, an, inbem erfterer bie Unborfithttgïeit fetner
iganblunggwetfe felbft hatte etnfehen unb bie betreffenbe
Stianipulation baher unterlaffen follen, lefetere aber eg unter«
laffen hatte, bag hieflOß^u aufgehellte SSerbot ernftlich bnrch»

pführen unb, ba bie SSerweife nichts gefruchtet hatten, mit

die schweizer.
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Praktische Klütter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der
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entspreche^-« Rabatt.

Zürich, ds« 7. November

Heöet hott den Segen ans dem Kimmet,
WVDMsPriW » Me Arbeit hott den Segen aus der Hrde

Verbandswesen.

Die Delegierten-Versamm-
lung der thurgamschen Ge-
Werbevereine genehmigte die Ver-
bandsrechnurig des letzten Jahres
(1. Nov. 1895 — 31. Okt.
1896), bestimmte Arlon als

neuen Vorort und wählte in die kant. L-Hrlingsprüfungs-
kommisfion die Herren Ruoff in Frauenfeld, Präsident) und
Architekt Seifert in Kreuzlingen. Im weitern gehören der-
selben von Amtswegen an: Präsident und Aktuar der Vor-
ortssektion, die Herren Vogt-Gut und Lehrer Gut in Arbon.

Der Schweizerische Metallarbeiterverband beabsichtigt
nach dem Muster des deutschen Metallarbetrerverbandes die
Einführung der Reise- und Arbeitslosenunterstützung. Zu
diesem Zweck hat der Centralvorstand unter ^en Mitgliedern
eine Urabstimmung über dieses Postulat eingeleitet.

BerWàNà
Selbstverschulden und Mitverschulden. Der nachfol-

gende Fall von Fabrikhaftpfltcht, den das Bundesgericht so-
eben abgeurteilt hat, ist für Fabrikbesitzer von hohem Interesse.

Am 15. März 1895 war in der Kattundruckerei Richters-
weil der dort beschäftigte Arbeiter Pfister dadurch verunglückt,
daß er, während die Walzen im Gange waren, zwischen denen
das Tuch gedruckt werden sollte, einen Zipfel desselben, der

sich umgefaltet hatte, wieder zurechtzulegen versuchte, wobei die
linke Hand von den Walzen ergriffen und zerquetscht wurde.
Eine besondere Schutzvorrichtung gegen derartige Unfälle konnte
nicht angebracht werden; dagegen konnte die von zwei Ar-
bettern bediente Maschine durch einen einfachen Druck aus
einen Hebel sofort abgestellt und nachher wieder in Gang
gebracht werden, und den Arbeitern war es nicht nur ver-
boten, während des Ganges der Maschine geschwind mit der
Hand zuzufahren, um ein etwa umgefaltetes Tuchende wieder
gerade zu legen, sondern dieses Manöver, das freilich häufig
vorkam, wurde vom Aufsichtsperson«! auch jeweilen sofort
gerügt. DÄ Entschädigungsklage Pfisters hielt die Kattun-
druckerei die Einrede des Selbstverschuldens entgegen, das
Bezirksgericht Horgen nahm aber an, daß der Unfall durch
einen Zufall herbeigeführt worden sei; der Arbeiter habe bei
der allerdings unvorsichtigen Handlung nicht das Bewußtsein
der Gefährlichkeit seiner Manipulation gehabt, die Hand sei

unwillkürlich dem Auge gefolgt und von einem Selbstver-
schulden könne unter diesen Umständen nicht gesprochen werden.
Das Obergericht des Kantons Zürich nahm jedoch ausschließ-
lich Selbstverschulden des Klägers an und wies die Klage
demnach gänzlich ab. Das Bundesgericht stellte sich wiederum
auf einen andern Standpunkt und nahm ein Mitverschulden
auf beiden Seiten, sowohl auf derjenigen des Arbeiters wie
der Fabrikleitung, an, indem ersterer die Unvorsichtigkeit seiner
Handlungsweise selbst hätte einsehen und die betreffende
Manipulation daher unterlassen sollen, letztere aber es unter-
lassen hatte, das hiegegen aufgestellte Verbot ernstlich durch-
zuführen und, da die Verweise nichts gefruchtet hatten, mit
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